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EW Lindau AG, Stromtarife 2020 

öffentlich 

Ausgangslage 
 
Aufgrund folgender Gesetze, Verordnungen und Reglemente sind die Stromtarife des Elektrizitäts-
werks Lindau (EWL) per 31. August für das kommende Jahr festzusetzen und zu veröffentlichen: 
 
Bundesebene 
Bundesgesetz über die Stromversorgung, Stromversorgungsverordnung sowie die ergänzenden 
Weisungen der eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom). Die ElCom überwacht die 
Preise und Tarife im Elektrizitätsbereich. Sie schreibt unter anderem Darstellung und Grundsätze 
für die Kostenrechnung vor. 
 
Gemeindeebene 
Gemeindeordnung sowie Reglement für die Netznutzung und die Lieferung elektrischer Energie 
innerhalb der Gemeinde Lindau (Werkreglement). Demnach ist der Gemeinderat für Änderungen 
des Gebührenreglementes zuständig und beschliesst aufgrund des Antrages der EW-Kommission 
über die Tarifgestaltung. Die Tarife müssen Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung berücksichti-
gen und kostendeckend sein. 
 
 
Berechnungsgrundlagen 
 
Die Firma IBG B. Graf AG hat im Auftrag des EW Lindau die Stromtarife 2020 anhand des Budget 
2020 erstellt. 
 
Das Budget 2020 wurde gegenüber dem Budget 2019 aufgrund der Rechts 
formänderung des Gemeindewerkes EW Lindau in die EW Lindau AG und regulatorischer Vorgaben 
strukturell verändert und die Anrechenbarkeiten wurden angepasst. Infolge dieser Änderungen ha-
ben sich auch Umschichtungen in den einzelnen Tarifpositionen ergeben.  
 
Der Tarif 2020 steigt durchschnittlich um 7 %. Hauptkostentreiber für die Erhöhung ist der gestie-
gene Energiepreis. Das EW Lindau muss aufgrund der europaweit stark gestiegenen Preise für die 
bezogene Energie 2020 über 19 % mehr bezahlen als 2019.  
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Gesamttarife 2020 (alle Tarife ohne Mehrwertsteuer) 
Der Gesamttarif setzt sich zusammen aus den Kosten für den Betrieb, den Unterhalt sowie dem 
Kapitaldienst für die Investitionen des Netzes, der Energiebeschaffung und den Abgaben, verteilt 
auf die erwarteten kWh-Mengen und die Kundenanzahl. 
 
  Stromjahr 2020  
Haushalt- und Gewerbetarif 
(Kunden bis 50'000 kWh/Jahr): 
Hochtarif Rp/kWh 15.25  
Niedertarif Rp/kWh 14.15  
Systemgebühren pro Jahr 138.00  
 
Basis-Haushalt- und Gewerbetarif. Dieser wird angewendet bei Kunden, die keine Sperrung und 
Steuerung ihrer Anlagen wollen, hier entfällt der Niedertarif. Dieser Tarif ist vom Kunden ausdrück-
lich beim EWL zu verlangen. 
(Kunden bis 50'000 kWh/Jahr): 
Einfachtarif Rp/kWh 15.25  
Systemgebühren pro Jahr 138.00 
 
Niederspannungs-Leistungstarif  
(Kunden von 50‘000kWh bis 100'000 kWh/Jahr): 
Hochtarif Rp/kWh 15.25  
Niedertarif Rp/kWh 14.15  
Systemgebühren pro Jahr 138.00 
 
Grossbezüger 
(Niederspannungskunden über 100'000 kWh/Jahr) 
Hochtarif Rp/kWh 13.05 
Niedertarif Rp/kWh 11.25 
Leistung Fr./kWh   7.65 
Systemgebühren pro Jahr   138.00 
   
Mittelspannungstarif  
Hochtarif Rp/kWh 10.27 
Niedertarif Rp/kWh 9.87 
Leistung Fr./kWh   7.65 
Systemgebühren pro Jahr   138.00 
 
Baustrom, Festanlässe etc. 
Einheitstarif inkl. Grundgebühr Rp/kWh 23.75  
davon Anteil für Systemgebühr und Unterhalt 8.50 
 
Strassenbeleuchtung 
Ansatz Rp/kWh  28.10 
davon Anteil für Unterhalt Strassenbeleuchtung 13.20 
(Lampenersatz und Kontrollen) 
 
 
  Stromjahr 2020 
 
Zuschlag für Kunden mit EKZ Naturmade-Produkten 
naturmade basic 1.0  
naturmade star  4.5  
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Rücklieferungstarif 
Der Rücklieferungstarif entspricht dem Ansatz für den Energiepreis, der von unserem Werk in 
Rechnung gestellt wird. 
 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen  
 

beschliesst 
 
1. Der Gemeinderat genehmigt die vorliegenden Stromtarife gültig per 1. Januar 2020. 
 
2. Die Abteilung Präsidiales wird beauftragt, die Festsetzung der Stromtarife im amtlichen Pub-

likationsorgan sowie auf der Webseite der Gemeinde zu publizieren. 
 

3. Der Technische Leiter des EWL wird beauftragt, die Festsetzung der Stromtarife auf den da-
für vorgesehenen Internetplattformen des Bundes, des VSE sowie der Webseite des EWL zu 
publizieren. 

 
4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- RPK Lindau, (zur Orientierung) 
- Abt. Präsidiales 
- Technischer Leiter EWL 
- Finanzverwaltung Lindau 
- Akten 

 

 

 G E M E I N D E R AT  L I N D AU  
 
 
 
   
 Bernard Hosang Erwin Kuilema 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
versandt am: 


